
Überwachungskommission gemäß den Verträgen nach §§ 11 und 12 TPG 
 
 

Die Aufgabe der Überwachungskommission besteht darin, die Einhaltung der auf der 

Grundlage des Transplantationsgesetzes vertraglich festgelegten Verpflichtungen und 

Aufgaben der Koordinierungsstelle und der Vermittlungsstelle zu überprüfen. In 

Wahrnehmung dieser Aufgabe haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der 

Spitzenverband der Gesetzlichen Krankversicherung und die Bundesärztekammer in § 10 

des Vertrages mit der Koordinierungsstelle und in § 14 des Vertrages mit der 

Vermittlungsstelle eine Regelung getroffen. 

 
Was die Entnahme von vermittlungspflichtigen Organen einschließlich der Vorbereitung von 

Entnahme, Vermittlung und Übertragung betrifft, so kann die Überwachungskommission 

überprüfen, ob und inwieweit die Koordinierungsstelle die Gewähr dafür bietet, dass diese 

Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Transplantationszentren und den anderen 

Krankenhäusern unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen 

durchgeführt werden. Dies erfolgt für den Bereich der Organspende regelmäßig auf 

Grundlage einer differenzierten Prüfung der Berichte der Koordinierungsstelle gemäß § 11 

Abs. 5 TPG. Darüber hinaus klärt die Überwachungskommission im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten Auffälligkeiten in den Transplantationszentren im Zusammenhang mit der 

Organspende. Hierüber und über die Ergebnisse der jährlichen Visitationen bei der 

Koordinierungsstelle wird den Auftraggebern ein schriftlicher Jahresbericht erstattet. Da 

Vertreter der Gesundheitsministerkonferenz als Mitglieder in der Überwachungskommission 

tätig sind, werden auch die Länder über die sie betreffenden Fragen zeitnah informiert. 

 

Gemeinsame Geschäftsordnung der Prüfungs- und der Überwachungskommission (GGO-

PÜK): 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-

Ordner/GO/2016-02-18_GGO-PUEK.pdf 
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